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An den 
Vorsitzenden des Finanzausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Stefan Weber, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 

nachrichtlich: 
Frau Präsidentin 
des Landesrechnungshofs 
Schleswig-Holstein 
Dr. Gaby Schäfer 
Berliner Platz 2 
24103 Kiel 

über das: 
Finanzministerium 
des Landes Schleswig-Holstein 
Düsternbrooker Weg 64 
24105 Kiel 

20. November 2020

Kosten der Corona-Pandemie; 
Ausgaben im Einzelplan 10 (MSGJFS); 
Einrichtung des Titels 1002 – 671 08 (MG 05) „Kostenerstattungen an den Medizini-
schen Dienst der Krankenversicherung Nord“ 

Sehr geehrter Herr Weber, 

zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wird lageabhängig befristete 
personelle Unterstützung des MSGJFS im Bereich Pflege durch den Medizinischen Dienst 
der Krankenversicherung Nord (MDK) benötigt. 

3 Mitarbeiter*innen des MDK mit einem Stundenkontingent von 2 Vollzeitkräften unterstüt-
zen das MSGJFS im Bereich Pflege. Diese pflegefachliche Unterstützung ist dringend er-
forderlich, da mit den steigenden Zahlen (auch in Pflegeeinrichtungen) 

 der Beratungsbedarf deutlich zunimmt und deshalb das Beratungstelefon erneut
eingerichtet werden soll,

gesehen 
und weitergeleitet 
Kiel, den 24.11.2020 
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 die Bürgeranfragen wieder steigen und 

 pflegefachliche Unterstützung bei Eingaben und Fragestellungen (insb. praktische 
Umsetzung von Hygienevorgaben etc.) notwendig ist. 
 

Hierfür fehlen sowohl die pflegefachlichen als auch zeitlichen Ressourcen. 
 
Es werden Aufwendungen im MSGJFS für den MDK in Höhe von ca. 60,0 T€ für vier Mo-
nate entstehen. 
 
Gemäß Kabinettsinformation vom 24. November 2020 soll für den Mehrbedarf von ca. 
60,0 T€ im Rahmen eines Antrages nach § 8 Abs. 17 HG 2020 ein neuer Haushaltstitel 
eingerichtet werden. Die Deckung erfolgt aus dem Titel 1002 – 533 05 (MG 05) (An das 
UKSH für Obduktionen). 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
gez. Dr. Matthias Badenhop 




